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ll. Bekanntmachu anderer Behörden

23.01.19 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft für den
gemeinschaftlichen Jagdbezirk weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler über die öffentliche Auslegung der Niederschrift
über die Genossenschaftsversammlung am 21.11'2018
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oas Amtsblatt erscheint nach B€darf freitags und ist b6i der verbandsgemsindeveMaltung Kirchheimbolanden,

n"in^ii'r"ä i" a"" Ortsgemeinden kostsn]os erhältlich. Abonnement ist gegen Erstattung dor Portokosten möglich.

Besuchzeiten der Vsrbandsoemeindevgrualtuno Kirchheimbolanden Neue Allee 2:

8.Oo Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16 00 Uhr
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Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnorstag
Froitag

12,00 Uhr und 14.00 Uhrbis 1600 Uhr
12.00 Uhr und nachmittags gsschlosssn

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
12.00 uhr

vg@kirchheimbolanden.de

8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde llbesheim

vom 16.01 .2019

Der Gemeinderat llbesheim hat auf Grund des S 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit g 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ g Ü-bertragung der Reinigungspflicht auf Dritte..

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

$ 5 Säubern der Straßen.............

$ 6 Schneeräumung...

$ 7 Bestreuen der Straße......

$ 8 Konkurrenzen....

$ 9 Geldbuße..........

$ 10ln-Kraft-Treten.

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 ...,....

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

o

6

6

6

62. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6
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$ f Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird

den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,

die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde

als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche

Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer

zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zutahrt über ein oder

mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenvezeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem ötfentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (ötfentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer

Befestigung oder Abgrenzung, Das Straßenvezeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt, Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in
Absatz 2Satz2.
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt, Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.B. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4

nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der

Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder

otfener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur

Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung

unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der

Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke

erschlossen sind,

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenrualtung

gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden, ln dieser

Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden, Die

Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen

Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenrvege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern derStraße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in derZeitvom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrvaltung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenrvegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschatft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerübenruege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze, Übenryege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen freizu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist, Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberuvege und der besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,
Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venryendung von Salz oder
sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf
ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die
Übenvege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche
gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende
Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung vom
gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(a) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der
allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüberuvegen und besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,
außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5,6,7 der Satzung oder einer auf Grund der
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2

Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG).

$ 10ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Reinigung öffentlicher Straßen vom 25.03.1965 außer Kraft.

Ortsgemeinde llbesheim, 1 6.01 .2019

Lö

5

Ortsbürgermeister
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde llbesheim vom 04.12.2018

1. Einteiluns in Reinisunssqruppen nach S 2 Absatz I
Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Auf dem Gleichem
Bischheimer Weg
Flomborner Weg
Gabelgasse
Käsgasse
Pilgermorgen
Schlittweg

Auf der Hecke
Donnersbergstrasse
Friedhofsstraße
ln den Feldgärten
Mittelweg
Raiffeisenstraße
Steiniger Weg

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des
Straßenbegleitgrüns der folgenden ötfentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Gauersheimerstra ße (L 445)
Hauptstraße (L445, L 446)

2. Bezeichnunq der besonders sefährdeten Stellen nach S 7 Absatz 1 Satz 6

- Keine gefährliche Stelle vorhanden

6
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Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindevenrualtung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Der Wahlleiter
der Gemeinde Rittersheim

30.01 .2019

BEKANNTMACHUNG

Das seitherige Mitglied des Gemeinderates Rittersheim, Herr Markus Behles, ist zum

09.01 .2019 äus dem Gemeinderat ausgeschieden. Auf der Grundlage des Ergebnisses der

Wahl zum Gemeinderat Rittersheim vom 25.05 .2014 wurde Herr Thomas Merz, MÜhlpfad 4,

67 294 Rittersheim, als N ach rücker festgestel lt'

Herr Merz wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und wird in der

nächsten Sitzu n g des Gemeinderates Rittersheim verpfl ichtet.

Rittersheim, 30.01 .2019
Der Wahlleiter

-gez. Ullrich-

(Ullrich)

Für die Richtigkeit
Verba nd sgemei ndeverwa ltu ng

2 Kirchheimbolanden

(G
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Uerhandsgemelnde
Klrch heirnbolan den

Aktiv f Lrr Mettsclr t- i ltkrrr/li
... uir Aiah- &q" '

07.02.2019 Bit/Hop

BEKANNTMACHUNG

Die 22. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in

der Wahlzeit201412019 findet am

Dienstag, 19. Februar2019, 19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

Nr. Taoesordnunqspunkt

1

2

3

4

5

6

7

öffentlicher Teil

Verabschiedung eines ausgeschiedenen Ratsmitgliedes

Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes

Ergänzungswahlen in den Ausschüssen

Bekanntgabe einer Eilentscheidung, Aufnahme von Kommunaldarlehen

Erdgasbezug, Teilnahme 2. Bü ndelausschreibung kom munaler Erdgasbedarf ,

Beratung und Beschlussfassung

Hochwasservorsorgekonzepte für Gemeinden der VG Kirchheimbolanden
- Grundsatzbeschluss
Brandsch utztech nische San ieru ng der Grundschule / M HS Kirchheimbolanden,

2. BA, Ausschreibung Sanierung der Toilettenanlagen,
Ermächtigung des Bürgermeisters

4. Teilfortschreibung des Flächen nutzu ngsplans - Erneuerbare Energ ien ;

Abwägung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der frühzeitigen

Beteil:rguig und Beschluss über den Entwu rt zur Offenlage nach $ 3 Abs. 2 BauGB

Projekte Kirchheim bolanden AöR
Jahresabschluss 2018
- Beratung und Beschlussfassung -

Antrag der CDU Fraktion;
Prüfung der Einstellung einer Gemeindeschwester

Annahme und Vermittlung von sponsorenleistungen, spenden,

schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; s 94 Abs. 3 GemO

Einwohnerfragestunde

I

I

10

11.1.-
11.2.

12.

(Haas)
Bürgermeister
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BEK NNTMAC HUNG

Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Weitersweiler,
Bennhausen, Jakobsweiler;
hier: öffengiche Auslegung der Niederschrift über die Genossenschaftsver'

sammtung am 21. November 2018

Am2L November 2018, um 19.45 Uhr, fand im Bürgertreff in Weitersweiler, Am

Sportplatz, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen

J agd bezirk weiterswei ler, Ben n hausen, Jakobsweiler statt.

Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit vom

18. Februar 2019 bis 01. März 2019

bei der Verbandsgemeindevenrualtung Göllheim, Fachbereich 2 (Natürliche Lebens-

grundlagen und äauen), Zimmer ttr. 2.13, während der üblichen Öffnungszeiten,

äontagö bis dienstags'von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

donneistags von A.gO Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(Dienstleislungsabend) sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12'00 Uhr, zur

Linsichtnahmä durch die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, öffentlich aus.

Weitersweiler, den 04.02.2019
Für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler

Armin
Jagdvo r


